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Anspruch genommenen B ehörde im Zeitpunk der Antragstellung

tatsächlich vorliegen und soweit keine Ausschlussgründe der §§ 3 ff. IFG

o der unge schriebene Versagungsgründe entgege nstehen.

Je nach Arbeitsaufwand können für die Bearbeitung eines IFG-Antrags

Gebühren entstehen. Einzelheiten regelt hier die lnformationsgebühren-

verordnung (IFGGebv), die Sie beispielsweise im lntemet unter

httD : / Munde s £echt.iuris.de /ifggebv/indexhtml e insehe n können.

Ich kann lhnen wunschgemäß mitteilen, dass für den Fall einer zumindest

teilweisen Stattgabe lhres Antrags eine Gebührenfolge wahrscheinlich ist.

In welcher Höhe tatsächlich Gebühren entstehen können, kann jedoch erst

nach Abschluss aller erforderlichen Bearbeitungsschritte festgestellt

werden. Soweit Sie eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung nach

§ 2 IFGGebv beantragen, hab€n Sie bislang hierzu nichts vorgetragen.

Ich bitte Sie daher zunächst um Mitteilung, ob Sie an lhrem Antrag trotz

der Entstehung möglicher Gebühren festhalten. Gegebenenfalls bitte ich

um Mitteilung von Gründen, die aus lhrer Sicht für eine

Gebührenbefreiung pder -ermäßigung nach § 2 IFGGebv sprechen. Sollte

ich bis zum 6. Dezember 2024 keine Antwort von lhnen erhalten haben,

gehe ich davon aus, dass eine weitere Bearbeitung niü! gewünscht ist und

Sie an lhrem IFG-Antrag nicht länger festhalten.

Diese Mitteilung ist ausdrücklich nicht als Zusage dahingehend zu

verstehen, dass lhnen im Laufe der weiteren Bearbeitung tatsächlich

Zugang zu etwaig vorhandenen amtlichen lnformationen gewährt wird.
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